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nicht da ist, um die Unterlagen zusammenzustellen. 
Auch ist sein Untersuchungskommissar Christoph von 
Schallenberg nicht im Land. Er bittet daher, das Verhör 
bis nach den Weihnachtsferien zu verschieben. Er 
beschwert sich außerdem, dass die 
Untersuchungskommission nicht ordentlich 
durchgeführt wurde ( JSVS ) 

 
17.2.1650 Nachdem die Weihnachtsferien verstrichen sind, 

beantragt Hans Mayerhofer, Inmann in Piberstein, 
erneut einen mündlichen Verhörtermin in seiner Klage 
gegen den Herrn von Oed, der auf den 22. März 
angesetzt wird ( JSVS ) 

 
22.3.1650 Hans Jakob Pändl, Verwalter des Herrn von Oed zu 

Helfenberg, schreibt an den Landeshauptmann: 
 
 Sein Herr hat ihn als Vertreter zum Verhör in Sachen 

Hans Mayerhofer abgeordnet. Leider ist der 
Rechtsanwalt, der über wichtige Unterlagen verfügt, zur 
Zeit nicht aufzutreiben. Der Verwalter bittet daher um 
eine Aufschiebung des Verhörtermins auf den 
Ostermarkt ( JSVS ) 

 
29.3.1650 Nach einer erneuten Klage des Hans Mayerhofer setzt 

der Landeshauptmann den Verhörtermin mit dem Herrn 
von Oed nunmehr auf den 9. April fest ( JSVS ) 

 
1650    Ausgabenliste zum Ostermarkt 1650 ( JSVS ) 
 
3.4.1650 Neues, schwer leserliches Schreiben des Hans 

Mayerhofer an den Landeshauptmann ( JSVS ) 
 
11.4.1650 Der Landeshauptmann teilt dem Wolf von Oed mit, 

dass er Hans Mayerhofer für seine Schuldforderung 
das Pfändungsrecht einräumt ( JSVS ) 

 
28.5.1650 Hans Mayerhofer ist gestorben. Da sich der Herr von 

Oed immer noch weigert, die Schuldforderung zu 
bezahlen, beantragen die Erben des Hans Mayerhofer 
den Pfändungsbeschluss beim Landeshauptmann  
( JSVS ) 
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